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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Abschaffung der Pflicht zum Zuschlagsentzug bei Nicht-
Einhaltung der letzten Realisierungsfrist

Aktuell seit 16.06.2026 16:12:30

Angegeben von:
am 30.12.2024 TotalEnergies Renewables Deutschland GmbH (R006798)

Beschreibung:
Die Konsequenzen aus der Nicht-Einhaltung der letzten Realisierungsfrist (Nachweis der 

technischen Betriebsbereitschaft von 95 % der bezuschlagten Gebotsmenge) führt nicht nur zur 

Zahlung von Pönalen, sondern es droht auch der Zuschlagsentzug (WindSeeG §82 Absatz 3 Nr. 5). 

Das WindSeeG lässt der BNetzA diesbezüglich im Wortlaut keinen Spielraum. Die BNetzA ist 

verpflichtet bei Nichteinhaltung der Realisierungsfristen den Zuschlag zu entziehen. Stattdessen 

sollte eine „Kann“-Lösung in das Gesetz aufgenommen werden.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Erneuerbare Energien [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 WindSeeG [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R006798
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?filter%5Bfieldsofinterest%5D%5BFOI_ENERGY%7CFOI_ENERGY_RENEWABLE%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
https://www.gesetze-im-internet.de/windseeg
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?q=%22WindSeeG%22&searchAttributes=affectedlawabbreviations&filter%5Bwithaffectedlaws%5D%5Btrue%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC

	Abschaffung der Pflicht zum Zuschlagsentzug bei Nicht-Einhaltung der letzten Realisierungsfrist 
	Betroffene Interessenbereiche (1)
	Betroffene Bundesgesetze (1)


